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PRESSE-BASISINFORMATION

Stand: Juli 2009

ÖBM

Der Österreichische Bundesverband für Mediation (ÖBM)

Der Österreichische Bundesverband für Mediation (ÖBM) ist der erste Ansprechpartner für Mediation in Österreich. Ziel der Vereinigung ist es, zur Qualitätssicherung und Professionalisierung der Mediation in Österreich beizutragen und diese als festen Bestandteil der Konfliktkultur in die Gesellschaft zu integrieren. Der ÖBM wurde 1995 gegründet und ist in allen Bundesländern mit einer eigenständigen Landesvertretung präsent. Das Bundesbüro befindet sich in Wien. Bundessprecher ist seit Juni 2006 Mag. Marianus Mautner, stv. Vorsitzende ist Mag. Christine Haberlehner. 

Pioniere für Europa

Mit rund 2.500 qualifizierten Mitgliedern verschiedenster Anwendungsgebiete und Grund-Berufe (z.B. LehrerInnen, RechtsanwältInnen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen) ist der ÖBM nicht nur die größte Fach- und Interessensvertretung für Mediation in Österreich, sondern auch in Europa: unter anderem war der ÖBM maßgeblich an der gesetzlichen Neuregelung der Mediation und an der gesetzlichen Etablierung der geförderten Mediation im Bereich Familie / Scheidung beteiligt. Auch das österreichische Zivilrechts-Mediationsgesetz nimmt dank der aktiven Mitarbeit des ÖBM eine europäische Vorreiterrolle ein. 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit 

Der ÖBM arbeitet eng mit anderen Mediationsverbänden in Österreich und Europa zusammen. Er ist im laufenden Kontakt mit öffentlichen Stellen sowie dem Bundesministerium für Justiz, das rund 3.500 eingetragene MediatorInnen gelistet hat. 70 Prozent der dort eingetragenen MediatorInnen in Österreich sind Mitglied im ÖBM. 

Auch mit RechtsanwältInnen und RichterInnen arbeitet der ÖBM bzw. ÖBM-MediatorInnen synergetisch und ergänzend zusammen, wenn es darum geht, Konflikte schnell und außer Streit zu regeln. 

Qualität als oberster Leitsatz

ÖBM-MediatorInnen verfügen über eine qualifizierte Ausbildung mit mindestens 220 Ausbildungseinheiten und haben ein Mindestalter von 28 Jahren. Viele ÖBM-MediatorInnen sind ExpertInnen in anderen Bereichen und bringen ihre berufsspezifische Fachkompetenz in ihre mediatorische Tätigkeit ein. ÖBM-MediatorInnen unterliegen strengen Ethik-Richtlinien. Diese garantieren etwa eine klare Kostenvereinbarung vor Aufnahme des Mediationsverfahrens sowie den vertraulichen Umgang mit allen Informationen. Durch ein exklusives und teilweise verpflichtendes Bildungsangebot, das aktuelle Gegebenheiten und Neuerungen berücksichtigt, wird das hohe Niveau der ÖBM-MediatorInnen laufend sichergestellt.

Information und Beratung

Wer sich näher über das Thema Mediation informieren will, findet auf der Homepage des ÖBM unter www.oebm.at alles über den Ablauf eines Mediations-Verfahrens. Eine ÖBM-MediatorInnenliste, die nach Bereichen und Bundesländern gegliedert ist, hilft, schnell den richtigen Mediator bzw. die richtige Mediatorin zu finden. Auch über die kostenfreie Infohotline erhält man unter der Telefon-Nummer 0800 88 00 88 schnell und unbürokratisch Auskunft über passende ÖBM-MediatorInnen. 

ÖBM-Akademie

Die ÖBM-Akademie bietet bundesweit qualifizierte Weiterbildungsprogramme sowie -veranstaltungen für ÖBM-Mitglieder zu fairen Preisen an. Diese entsprechen allesamt den Fortbildungskriterien des Justizministeriums. Spezifische Wissensvermittlung und Know-how Transfer erfolgt in verschiedenen Arbeitsgruppen, die in ständigem Austausch stehen und auch virtuell vernetzt sind. 

Services für Mitglieder 

Mitgliedern steht auf der Homepage des ÖBM ein eigener Bereich zur Verfügung, der eine Vielzahl von Services bietet: So profitierten ÖBM-Mitglieder von brandaktuellen Informationen, einer alphabethischen Liste aller ÖBM-MediatorInnen mit Nachrichtenfunktion, einem Termindienst, Vorlagen und Formularen, Buchbesprechungen oder Arbeitstools, die ihre inhaltliche oder organisatorische Tätigkeit als MediatorIn effizient unterstützen. 

Maximale Sicherheit

Der ÖBM bietet seinen Mitgliedern eine Haftpflichtversicherung zu besten Konditionen an, die eine Sicherheit in Höhe bis zu EUR 1.000.000 bietet. Damit ist auch für die TeilnehmerInnen der Mediation eine maximale Sicherheit gewährleistet. Die Versicherung erstreckt sich auf alle einschlägigen, beruflichen Tätigkeiten als Mediatorin / Mediator und schließt eine Rechtsschutzversicherung mit ein. 

mediation aktuell 

Neben Informationsbroschüren und Informationsmaterialien bringt der ÖBM seit 2001 auch die Mitgliederzeitschrift „mediation aktuell“ heraus. Das hochwertige Fachmagazin erscheint 4 – 6 Mal pro Jahr und beinhaltet Fachbeiträge, Besprechungen, Gastkommentare und Hintergrundinformationen rund um die Mediation in Österreich und international. 

Leading Team des ÖBM

Vorstandsmitglieder

Bundessprecher: Mag. Marianus Mautner

Stv. Bundessprecherin: Mag. Christine Haberlehner

Schriftführerin: Dr. Barbara Günther

Stv. Schriftführerin: Silvia Kutrowatz

Kassier: Erich Platzer

Stv. Kassierin: Mag. Julia Schwärzler

LandessprecherInnen

Wien: Hermann Lenzenweger MAS

Niederösterreich: Peter E. Melzer

Burgenland: Mag. Dr. Silvia Martin-Hrusa

Steiermark: Mag. Mario Folger

Kärnten: Gabriele Koschutnig

Oberösterreich: Mag. Tatjana Schmid-Schutti

Salzburg: Mag. Franz Mühlböck

Tirol: Dr. Heribert Fink

Vorarlberg: Helmut Weiss, MSc

Leitung der FLAG-Agenden

Mag. Ingeborg Windhofer

Mediation im Überblick

Mediation – konstruktive, nachhaltige Konfliktlösung auf Augenhöhe

Mediation ist überall anwendbar, wo zwei oder mehrere Personen für ihre Konflikte eine eigenständig getroffene, für alle Beteiligten akzeptable Lösung entwickeln wollen. Im Gegensatz zu einem Gerichtsverfahren geht es in einem Mediationsprozess nicht darum, die „Schuldige“ oder den „Schuldigen“ zu finden – nicht die Schuldzuweisung, sondern die Lösungsorientierung steht im Vordergrund! Die allparteilichen MediatorInnen unterstützen die Betroffenen, wieder eine gemeinsame Gesprächsbasis zu finden, um sich auch in Zukunft noch in die Augen schauen zu können. Das bekannteste Anwendungsfeld der Mediation ist die Scheidungs- bzw. Familien-Mediation. Doch auch in anderen Bereichen, wie jenen der Wirtschaft, der Umwelt und der Schule gewinnt Mediation immer größere Bedeutung. Innerhalb von Vereinen, Parteien und Institutionen wird Mediation immer häufiger als professionelles Konfliktlösungsverfahren angewandt.

Die fünf Phasen der Mediation

Voraussetzung für ein Mediationsverfahren ist die Bereitschaft aller Beteiligten, sich auf den Mediationsprozess einzulassen, den Standpunkt der Gegenseite anzuhören und an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten. Der Ablauf einer Mediation lässt sich in fünf Phasen unterteilen: In der Einleitungsphase bemüht sich die Mediatorin / der Mediator eine vertrauensfördernde Gesprächsatmosphäre zu schaffen und erläutert Ziele und Ablauf der Mediation. Termine, Kosten, allfällige Bedingungen und Gesprächsregeln werden vereinbart. In Phase zwei erhält jede Partei die Gelegenheit, ihren Standpunkt zu schildern. Die Mediatorin / der Mediator arbeitet die Sichtweisen des Konfliktes heraus, ohne diese zu bewerten, und erstellt eine Themen-Liste. In der folgenden Konfliktbearbeitungs-Phase bringen die Parteien ihre Gefühle zum Ausdruck. Interessen und Bedürfnisse der Beteiligten werden konkretisiert. Damit beginnt die Lösungsphase: Die Mediatorin / der Mediator unterstützt die Parteien, gemeinsame Lösungsvorschläge anhand der bisherigen Ergebnisse zu erarbeiten bis schließlich eine Lösung gefunden wird, der alle zustimmen. Diese wird in der fünften und letzten Phase in einer schriftlichen Vereinbarung festgehalten, damit bei der Umsetzung in die Praxis keine neuen Missverständnisse entstehen. Um die Nachhaltigkeit der Mediation zu gewährleisten, bieten ÖBM-MediatorInnen ein Follow-up-Gespräch nach rund einem halben Jahr an.

Dauer und Kosten eines Mediationsverfahrens

Im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren gilt für gewöhnlich: Mediation ist die kostengünstigere und zeitsparendere Variante. Auch wenn die exakte Dauer von der Art des Konfliktes und der Anzahl der Beteiligten abhängt: Spätestens nach dem fünften Termin sollte man das Gefühl haben, dass man sich einem Ziel nähert. Mediationen werden nach Zeitaufwand verrechnet. Die Kosten für eine Mediationseinheit (60 bis 90 Minuten) variieren je nach Mediatorin / Mediator. Als unterer Richtwert kann ein Betrag von rund 90 € pro Stunde gelten. ÖBM-MediatorInnen geben die zu erwartenden Kosten bereits im ersten Gespräch noch vor Beginn der Mediation schriftlich bekannt. Geförderte Mediationen werden im Bereich Familien- und Behinderten-Mediation angeboten.

Mediationsbereiche

Familienmediation

Bei Konflikten innerhalb der Familie, sei es bei Obsorgefragen im Laufe einer Scheidung oder bei anhaltenden Streitigkeiten im Familienbetrieb, ist es besonders wichtig, zu einer Lösung zu finden, die es ermöglicht, auch weiterhin miteinander umgehen zu können. In Österreich besteht in familienrechtlichen Konfliktfällen die Möglichkeit, eine Förderung gemäß § 39 c FLAG zu beantragen.

Mediation in der Schule

Mediation im Schulbereich unterstützt LeiterInnen, LehrerInnen, Erziehungsberechtigte und SchülerInnen und durchbricht die Spirale Konflikt – Sanktion – Konflikt. Peer-Mediation wird von SchülerInnen für SchülerInnen mit dem Ziel der Konfliktvermeidung und -lösung durchgeführt: Das Wiener ibc-Hetzendorf nimmt hier seit 1997 eine Vorreiterrolle ein. 

Weitere Informationen: www.peer-mediation.at

Umweltmediation

Beim Bau von Straßen, Flughäfen, Hotels oder anderen Anlagen stehen wirtschaftliche Überlegungen häufig den Bedürfnissen der AnrainerInnen oder von Umweltinitiativen gegenüber. Mediation hilft, Lösungen zu erarbeiten, die von allen mitgetragen werden.

Wirtschaftsmediation

Von Mobbing über Konflikte durch betriebliche Umstrukturierungen bis zum Ärger mit den LieferantInnen – Wirtschaftsmediation deckt viele Bereiche ab, in denen eine rasche, einvernehmliche Lösung wichtig ist, um ein positives Betriebsklima zu gewährleisten und den Betrieb optimal am Laufen zu halten.

Nachbarschaftsmediation

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt...“ Wer Tür an Tür lebt, muss im Fall von Meinungsverschiedenheiten zu einer Lösung finden, die ein Neben- und Miteinander auch weiterhin möglich macht. Mediation bietet die Möglichkeit, gemeinsam spezifische, situationsangepasste Lösungen zu finden, die allen gerecht werden.

Lehrlingsmediation

Seit 2007 ist gesetzlich festgelegt, dass bei Lehrlingskündigungen eine Mediation vorgelagert sein muss. In die Mediation sind die / der Lehrberechtigte und der Lehrling sowie auf Verlangen des Lehrlings auch eine Person seines Vertrauens einzubeziehen. Zweck der Mediation ist es, die Problemlage für die Beteiligten nachvollziehbar darzustellen und zu erörtern, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Fortsetzung des Lehrverhältnisses möglich ist.

Neue Formen der Mediation

In den letzten Jahren hat eine zunehmende Spezialisierung der Mediation sowie der MediatorInnen stattgefunden. Neue Bereiche betreffen etwa die Pflegemediation, die Mediation für Menschen mit Behinderung, die Gesundheitsmediation, Mediation im Bereich IT- und EDV, Vereinsmediation, politische Mediation, Sportmediation, Tourismusmediation, Versicherungsmediation, interkulturelle Mediation, Onlinemediation sowie Mediation für Klein- und Mittelbetriebe. 

Geschichte der Mediation 

Seit biblischen Zeiten gefragt: Vermittlung durch neutrale Dritte

Ratschläge zur informellen, außergerichtlichen Konfliktbeilegung durch Dritte gibt es bereits in der Bibel (Korintherbrief 6,1-5 und Matthäus-Evangelium 18, 16-17.). Der griechische Staatsmann und Philosoph Solon, der die zerstrittenen Athener „Stadtpolitiker“ wieder versöhnte und von Platon als einer der sieben Weisen Griechenlands genannt wird, kann im sechsten vorchristlichen Jahrhundert ebenso als Vorläufer der heutigen MediatorInnen bezeichnet werden wie der venezianische Spitzendiplomat Alvise Contarini, der maßgeblich am Zustandekommen des Westfälischen Friedens, der 1648 den 30-Jährigen Krieg beendete, beteiligt war. Im asiatischen Kulturkreis besagt die konfuzianische Philosophie, dass ein Streit nach Möglichkeit friedlich zu schlichten ist. In den Stammesgesellschaften Afrikas 

ermöglichte die Streitschlichtung zur Zufriedenheit aller das weitere Zusammenleben in den kleinen Gemeinschaften.

Vorreiter USA

Mediation in ihrer heutigen Form als mehrstufiges, streng strukturiertes Konfliktregelungsverfahren wurde in den 60er und 70er Jahren in den USA entwickelt, wo das Verfahren durch chinesische Einwanderer bekannt wurde. Heute werden in den USA mehr als 50% aller Gerichtsstreitigkeiten durch Mediation gelöst. Seit Ende der 70er Jahre nimmt die Mediation auch im deutschsprachigen Rechtsraum einen immer größeren Stellenwert ein. 

Rückfragenhinweis:

Österreichischer Bundesverband für Mediation (ÖBM)

Mag. Marianus Mautner

Lerchenfelderstraße 36/3

1080 Wien

Tel. 01 / 403 27 61 oder 0699 1507 6000, office@oebm.at
www.oebm.at

comm:unications, Agentur für PR, Events & Marketing

Nina Weiß, Tel. 01 / 315 14 11 – 45, nina.weiss@communications.co.at

www.communications.co.at

Auf einen Blick: Gerichtsverfahren versus Mediation

Mediation
Gerichtsverfahren

Ein neutraler Dritter (MediatorIn) vermittelt zwischen den Parteien.
Eine Richterin / ein Richter entscheidet, wer Recht hat bzw. wer schuldig oder unschuldig ist.

Die Parteien erhalten die Gelegenheit, ihre Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken. Verständnis und neues Vertrauen können aufgebaut werden.
Die Parteien legen (mit Hilfe ihrer AnwältInnen) ihre Sichtweise des Konfliktes dar. Die/der Richter/in entscheidet auf Grund ihrer/seiner Beurteilung.

Der Blick wird vorrangig in die Zukunft gerichtet. Ziel ist es, eine neue Gesprächsbasis zu finden.
Der Blick wird vorrangig in die Vergangenheit gerichtet. Die Fronten der Konfliktparteien können sich verhärten.

Gemeinsam wird eine nachhaltige, für alle akzeptable Regelung entwickelt, die von allen Parteien unterzeichnet und umgesetzt wird.
Die/der Richter/in fällt einen Gerichtsbeschluss. Ist eine Partei mit diesem nicht einverstanden, kann sie in Berufung gehen. Dadurch steigen die Kosten für das Verfahren, eine Lösung des Konfliktes wird verzögert.

Ergebnis:

Eine nachhaltige Lösung auf Augenhöhe.
Ergebnis: 

Die Akzeptanz des Urteils ist nicht immer gegeben.
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